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Gewohnheiten und anderen Nechtsnormen, welche das Recht der Stadtgemeinde 
Danzig, Fähren und Brahne zur Ueberjegung für Geld zu halten betreffen, bis 
auf weitere Anordnungen in Kraft belafjen. 

Gegenwärtig läßt fich die Stellung des Staates zu den öffentlichen Flüffen 
dahin präziftven, daß in ihnen Niemand ohne Genehmigung der zuftändigen Be- 
hörden etwas vornehmen darf, was über den gemeinen Gebrauch hinausgeht, daß 
jede ohne Genehmigung bergeftellte Anlage ohne Nücficht auf ihre Bejchaffenheit 
und ihre Einwirkung auf den Strom fehon deshalb polizeilich bejeitigt werden 
fann, weil fie wegen mangelnder Genehmigung al3 eine ungefegliche zu betrachten 

ist, und daß die Genehmigung der Errichtung von Anlagen im Strome jederzeit 

widerrufen werden fann. Die Nußungen der öffentlichen Ströme aber ftehen 
den Staat infoweit zu, als fie ihm durch befondere Gefege überwiejen find." 

. 4. Privatflüfje. 

Den Gegenjat zu den öffentlichen Flüffen bilden die PBrivatflüffe. Unter 
Brivatfluß ift ein fortwährender Wafferlauf zu verftehen, welcher fich in einem 

fejten, wejprünglich nicht Fünftlich hergeftellten Bette bewegt und nicht jchiffbar 

it.) Der $ 1 de3 Gejeßes über die Benugung der Privatflüffe vom 28. Februar 

1843, welcher den Begriff der Privatflüffe durch den Zujag „Quellen, Bäche 

oder ließe, jowie Seen, welche einen Abfluß haben“, erläutert, bietet damit 
eine beijpielsweije Aufzählung, aber feine Definition. Als Privatfluß gilt auch 
das erweiterte Flußbett, wenn der Fluß die alten Ufer zerftört und fich durch 
Fortreigen des hinterliegenden Landes ein neues oder erweitertes Bett und da- 

durch neue Ufer gebildet hat”), nicht aber eine Quelle, die ohne Bett über 

mehrere Grundftüce fließt und nicht das in Wegen wild abfließende Wafjer. 

Ebenjowenig find als Privatfluß unterivdische Wafjeradern anzufehen, welche 

eine Quelle jpeifen. Ueber untermwdifche Zuflüffe hat im Allgemeinen der Eigen- 
thümer des Grumd und Bodens das Berfügungsrecht, ohne Nückjicht auf das 

Ssntereffe oder auf eine etwaige Schädigung des Nachbarn. Bei Brunnen- 
anlagen ijt nach $ 130 Tit. 8 TH. TU.L.R. ein Abjtand von 3 Werkichuheu 
(= 90 em) einzuhalten.) Das Aufjuchen und Ausbeuten von Soolquellen als 

einer PBertinenz des Steinjalzes ift durch die SS 1, 3 des Allg. Berggejeges für 
die Preußifchen Staaten vom 24. Juni 1865 (©. ©. ©. 705) einem even 

auch auf fvemdem Grund und Boden unter den in den Gejege vorgefehenen Be- 
dingungen gejtattet und durch $ 135 a. a. DO. dem Bergwerfsbefiger das Ent- 
eignungsrecht auch für die Anlage von Spolleitungen und Soolbehältern zuge- 
ftanden. Die Verhältniffe der Brivatflüfje, welche das Allgemeine Landrecht in 

19) Entjch. des vorm. Ober-Trib. vom 4. Novbr. 1859 Bd. 52 ©. 54, und vom 

17. Januar 1873 in Striethorit, Archiv Bd. 87 ©. 320 fg. Entfchdg. des Neichsger. in 
Givilfachen vom 23. Septbr. 1880 III ©. 232 u. vom 10. Febr. 1851 Bd. IV ©. 258. 
Entjeh. des D.B. G. v. 27. Novbr 1897 XXXI ©. 263 fe. 
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vom 9. Januar 1883 Juftiz. Min=Bl. ©. 358.
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den SS 99 Th. I Tit. 8 und 39—42 Th. IT Tit. 15 behandelt, haben durch das 
Gejeb von 28. Februar 1843 eine umfaffende Neuvegelimg erfahren. 

Ein Eigenthumsrecht im eiwilrechtlichen Sinne bejteht auch an Privat: 
flüffen nicht. Zwar -jprechen die SS 42, 43 Tit. 15 TH. II Allg. Landr. von 

dem Eigenthümer und deffen Entjcehädigungsanfprüchen und $ 1 des Privatfluß- 
gejeßes rechnet mit dem Falle, daß Jemand das ausschließliche Eigenthun des 
ASluffes hat; unter diefem Eigenthum ift aber nur die Gefammtheit der Nubungs- 
rechte — Fifchereis, Jagd, Rohr, -Schilf- u. f.w. Nugung — zu verftehen. 

Es erhellt dies, wie fchon bei der Erörterung der öffentlichen Flüffe angedeutet 
it, aus den Beitimmungen des Allgemeinen Landrechts über die Alluvionen, 

‚snfeln und verlafjene Flußbetten. (S$ 225 fgd., 242 fgd., 263 fgd, Tit. 9 Th. 1 

Allg. Landr.??). Neben diejer civilvechtlichen Seite macht fich aber auch hin- 
fichtlich dev Privatflüffe die Thatfache geltend, daß fie die Intereffen der Al 
gemeinheit nach verjchiedenen Richtungen hin berühren. Schon das Römische 
Necht war, von der Auffaffung ausgehend, daß fait alle dauernd fließenden und 
durech ihre Größenverhältnifje von den bloßen Bächen unterfchiedenen Gewäffer 
für die Deffentlichfeit von Belang feien, zu dem Saß gelangt: flumina paene 
omnia publica sunt. °*) 

Die Nücfichtnahme des einzelnen Adjazenten am Brivatfluffe auf die Ge- 

jammtheit dev Uferbefiger erfcheint jchon dadurch bedingt, daß einmal Gegenftand 
des Nugungsrechtes Lediglich das an dem Grumdftüce des einzelnen Adjazenten 
vorüberfliegende Waffer ift, und daß amdererjeits an den Grenzen oberhalb und 
unterhalb des Uferbefiges eines Eigenthümers das gleichartige und gleichwerthige 

Nechtsgebiet des Nachbars beginnt. Das Gejeß .vom 28. Februar 1843 be- 
Schränft dementjprechend das Nubungsrecht des Einzelnen infoweit, als dies 

durch die Nückficht auf die gejeglichen Nechte der übrigen Uferbefiger geboten 

it. Hierneben trägt das Gejeß vom 28. Februar 1843 aber auch den Der- 
fehrs- und Gejundheitsinterefjen des gefanmten Bublifums Rechnung, inden 

e3 beijpielsweije in $ 3 die Zuleitung unveinev Abwäjjer in den Brivatfluß ver- 
bietet, wenn dadurch der Bedarf der Umgegend an reinem Wajjer beeinträchtigt 
oder eine erhebliche Beläftigung des Bubliftums verurjacht wird, im S 6 der 
Bolizeibehörde anheimftellt, die Anlegung von Flachs- und Hanfröthen zu unter: 
fagen, wenn fjolche die Heilfamfeit der LXuft beeinträchtigt, und im $ 8 den Exlaß 

einer Landesherrlichen Entjcheidung vorjieht, durch welche der Gebrauc) des 
Flufjfes zum Holzflößen für Jedermann freigegeben werden fann. 

ll. Der Flußlauf und feine Beltandtheile. 

1. Bett, Ufer, Lauf, Mindung. 

Stellt der Strom in rechtlicher Beziehung die fliegende Welle dar, jo er: 

>) Gntjch. des vorm. Ober-Trib. vom 1. Dftbr. 1866 in Striethorjts Archiv Bd. 65 

©. 26. Entf. de8 D.BG©. v. 20. Suni 1889 XVII ©. 259 fgd. Frank-Ntieberding 

Wafjerrecht ©. 67 fgd. 
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